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In dom Yervaltungcstroitvcrfahrcn 
der Studentonachalt der Gesamthochschule Kassel,

Antragsteller rin,
Bevollmächtigte: Rechtsanwälte Huesmann u.a., Fr.-Ebert-Str. 143, 

3500 Kacßol,

g © s o n

die Gos&nthochnchulo Kassel, 
vertreten durch, don Präsidenten,

Antrag£gC£norln,
vagen Hochschulrecht - Wiederherstellung dor aufochiobonden

Wirkung -
hat die III. Kammer doa Vörvcltungsgorichta ln Kacsol
an 10. Kai 1979
hoschlosccn:

Der Antrag wird abgelehnt.
„ Die Antrogstellerin trägt dio 

Kosten des Verfahrens.
Der Streitwert vird auf 2.000,—  EM 
fcatgocotzt.
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I.

f{a''hdca die Antragßgcgnerin dio Antragatollorin boroito an 29*1* 
Y 'J ' ' auf"u- ’ “,tc* iiiro S a tz u n g dem geUndorten Hoosischen

T TTi

.hochschulgoootz (HliG) vc<a 6,6.1970 anrupassea, ohne do!3 dieser 
Aufforderung Folge geleistet vurdo, ordnete «io an 4,4.1973 *n, 
dn3 das Studentenparlament bis spdtoston.*? 25.4.1979 bcstinmto 
Satzungsänderungen beschließt und den Beschluß bis zua 25.4.1973 
vorlegt. Um dio Satzung noch rechtzeitig zu den Wahlen zun Stu
dentenparlament in Sommeraenectcr 1979 in Kraft troton z,u lassen 
ordnete sic gleichzeitig dio sofortige Vollziehbarkeit dieeoi' 
Verfügung an und drohte für den Fall, daß dia verlangten Anderer* 
gen nicht beschlossen vorden, elo in Wego der Erzatzvomnhno 
durchzuführen.

Im oinzolnon collten u.a, folgende Änderungen vorgenonmen werden

• * *

»V-• Es wird ©in© neu© Ziff. 7.8 ©ingofUgtt
'•Das Wählerverzeichnis soll einen Mo^at, muß ^adoch 
Epütocten3 14 Tage vor den Vahltcmin geschlossen 
werden. Es muß vor dor Schließung an mindestens 4 
nicht lehrvoraa3taltungsfreien Tagen cffengolegen 
haben. Bis zur Schließung des Wähle r/arzoichnissaa 
hat ^eder Studierende dio Möglichkeit, gegen seine 
Nichtointa-agung oder unrichtige Eintragungen beim 
yahlauc3chuß Widerspruch einzulegon. § 11 der Wahl
ordnung für dio Wahlen zun Konvent und den Fcchbc- 
reichsrliton der Gesamthochschule Kastol vom 12.7. 
1970 gilt entoprechond. 0

»

7.' Er vird eine noue Ziff. 7 . 9 olngefUgti
aDor Termin für dio Studentcnparluncntsvohl und dio 
Wohl dor ?ach3chaftoräto sowie dio Einzelheiten dos 
■WahlVerfahrens werden durch Vahlbekanntmachung ver
öffentlicht. § 9 dor Wahlordnung für die Vehlen zum 
Konvent und den Fachbcreichcrätcn dor Gesamthoch
schule Kacsol vom 12.7.1973 gilt entsprechend. Allen
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wahlberechtigten Studenten werden durch den Kanz
ler der Gesamthochschule Kassel die Briofwahlunter
lagen zugesandt. § 15 der Wahlordnung für die Wah
len zun Konvent und den Fachteroichcrliton der Go- 
saathochschulo Kassel ven 12.7.1973 gilt entspre
chend. Füi' den Bricfvahlschluß gilt deraolbo Terrain» 
wie er für die Wahlon zun Konvent und zu don Fnch- 
bercichsrdton festzulegen ist. Boi oinor Stimmabgabe 
durch Briefwahl sind die Vahlbriofo an den Kanzlor 
der Hochschule zu senden. Dieser bewahrt sie bis zur 
übergabo an don Wahlausschuß sicher und ungedffnot 
auf. Boi Wiederholungswahlen, dio nicht zusammen nit 
den Wahlen zun Konvent und zu den Fachtoreichcrüten 
durchgcführt worden, wird dor Wählte rein von Wahl
ausschuß in Einvernehmen nit den Kanzlor beschlossen»*

11, Dio Ziff. 9.2 orhdlt folgernde Überschrift* 
"Wahltermine, Wahllokale bei Urnonvahl."
Zu strolchen ist Satz 2 v&n Ziff* 9.2. Ein Satz iat 
zu ergdnzoni
"Zwischen Beginn der Urnonvahl und Briofwohlende müo« 

" oon mindestens 2 nicht lohrvoranstaltungsfroio Togo 
liegen. Da3 Vnhlaat übergibt dio eingogangonen Briof- 
vahlunteringen für dio Studentonparlamentsvrahl und 
Fochschaftsratsvahlen vor Schluß dor Urnonvahl zun 
Wahlausschuß. Diosor hat sie gesichert und ungoüff- 
nst aufzubewahren. Zur Vormoidung einer doppelten 
Stimmabgabe ist dio Toilnahmo an dor Eriefvahl vor 

. Beginn dor Urnonvahl im Külilorverzoichnia zu vermer
ken. Hierzu sind dio eingegangenon Vahlbriofo zu üff« 
nah, dor Wahlschein herauczunohncn, aus dem dor Name 
des Wühlers zu ersehen ist, und dor vor3Chlos3cno

^WehlUmschlag mit den Stimmzettel in einer Urne auf- 
! zube wahren. § 19 Abs. 3 und 4 der Wahlordnung fUr 

■' <Lto Wahlen zun Konvent und den Fachboreichsrütcn der 
Gesamthochschule Kassel vcm 12.7.197G gilt entspre
chend.

12. Dio Ziff. 9.3 ißt durch einen Satz 4 und oir.cn Satz 
5 zu varvollctlindigen nit folgenden Wortlautj 
"Zur Stimmabgabe dürfen nur dio vcc Wählamt lm Ein
vernehmen mit dom Kanzler vorboroitoten Stimmzettel 
vorvendet worden. Im übrigen gelten, die §5 1Q Abo.
1 bis 0 und 19 der Wahlordnung für dio Wahlen z-Ja 
Konvont und den Fachbereichariiton der Gesamthoch
schule Kassel vom 12.7.1973 entsprechend.“ /-i '»

r»• • *

15. Zu streichen sind die Ziffern 23.3 und 5.1.1

16. Die Ziffor 25.4 wird gestrichen und erhält folgende 
Fassung*
"Für die Wahl dor Eachscheftsrüte gölten die Bestim
mungen dor Vorbereitung und Durchführung der Wahl 
sowie zur Foststol lung des Wahlergebnisses (Ziffern 
7 - 1 0  dor Satzung) entsprechend. Dio Fachschafts- 

* ratcvahlcn sind gleichzeitig mit den Studcntenpcr- 
lonontsvahlcn und den Wahlen der studentischen Mit
glieder im Konvont und den Fschboroichsr&tcn durch- 
zuftlhren. Wird nur oine Licto olngcreicht, findet 
Porsönllchkoitnvahl statt, wobei Jeder Wühler ao 
violo Stimmen hat, wie Fachschaftsvortrotor ru wüh
len sind. Findot dio Wahl gleichzeitig mit den Wahlen 
zum Studentenparlament statt, kann der Wahlausschuß 
für die Wahl zu den FachschaftcrUtcn mit dem Vohlcus-
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cchuß für dio Wahl zum Studentenparlament iden
tisch eoln. Sind auf Fachschnftsobcno 6 Wochen 
vor BrJb fvahlechluß koino VohlvorctUndc gobildet, 
lat der Wahlausschuß für dlo Studcntcnparlamonto- 
vohlcn für dlo Durchführung dar Fachschnftsrato- 
vahlen zuständig.w 

• • •

Hit Schriftsatz voa 11.4*1979 vandto sich dio Antragatollerln 
an dao Vortfaltungsgoricht nit doa Bogohren, dio aufachlobondo 
Viriomg ihres Vidorspmch3 von gloichcn Tage gegen dlo Verfügung 
der Antrcgßgognerin von 4.4.1979 vicdor,Jhcrzu3tcllon.

Sie iat der Auffassung, dio Einführung dor "Rogelbriofvrahl* sei 
rechtswidrig, voll aio den gcltcndon Vorfnesungsrucht videropro- 
cho. Da bisher nicht rechtskräftig festgcstellt worden sei, ob 
.die verlangten . .Satzungsänderungen rechtmäßig 3ind odor nicht» 
coi oio nicht boroit, untor Aufgabo ihrer Rochtsposition olno vor
läufige Ändorung der Satzung vorzunelzmen. In übrigen cel auch dio 
Durchführung oinor Wohl zun Studentenparlament im Sommorncnostor 
1979 entbehrlich, veil oio nit den Wahlen zu den Kollcginlorgancn 
der Antragcgciyiorin im Frilhjuhr 10:9- zunammongologt vordon künnto.

Dio Antragstollcrin beantragt,

dio aufachiobende Wirkung ihres Widerspruchs voa 
• . 11.4.1979 gegen dio Vorfügung dor Antragsgegnorin

von 4.4.1979 wicderhorzustcllen, soweit dio Satzungo- 
hnderungon unter don Ziff. 6, 7» 11» 12, 15 und 1 6  

. botroffen sind.

Dio Antragsgegnerin beantragt,

den Antrag ebzulehncn.

6.TO,

Sio ißt der Auffassung, daß dio Wahl dos Studentenparlaments im 
Sonmorscoostor 1979 auf der Grundlage des geltenden Hessischen 
Hochochulgesetzes zu orfolgon habe. 39azu müsse auch dio Brief» 
vahl vio ßio im IG!C gorogolt ißt, olngeführt worden. Dio sefer- 
tigo Vollzlehbarkoit soi ln bosondoren Öffentlichen Intcroszo 
goboten, da die Satzungsänderung r.cch vcm Heaaiechcn Kultusmi
niator genehmigt und veröffentlicht werden cüsso, t.'vcr noch vor 
Ablauf des Sommoreonosters 1979 dio Vahl durchreführt werden* 
künno. Wegen dor v/oitoren Einzelheiten wird auf den Inhalt der 
zwiochon don Beteiligten gewechselten Schriftsätze und die Satz" 
der Antragstellern, veröffentlicht im StAnz. 1973 S, 2201, Bezu 
gen ommon..

II.
*r>

Dor Antrag iot zulässig.

GomUO § 80 Abß. 1 der Vervaltungsserichtsordnung (VvGO) haben 
Widoropruch und Anfechtungsklage aufochiebendo Wirkung. Die auf- 
achiobendo Wirkung entfällt nach § 80 Abs. 2 Kr. 4 YwCQ u.a, nur* 
ln den Fällen, in denen'dio sofortige Yollziohung im Öffentli
chen Intqreßso odor im überwiegenden Intciesso eines Botoilicten 
von der Behörde, dio don Verwaltungsakt orlaocen eder Uber den 
Widerspruch zu entachoidon liat, besondere angoervinot ist.

Nach § 80 Abs. 5 VvCO kann in Falle des Abs. 2 Nr. 4 das Gericht 
der Hauptsache auf Antra^Sufschictende Wirkung des Widerspruchs 
viederhcrctollon. Um einen Eolcher. Fall handelt ca eich hier, 
veil dio Antragsgognerin die sofortige Vollziehung ihrer Verfü
gung vom 4.4.1979 angeordnot hat und die Anträgeteilerin hierga- 
gon don Antrag auf Wiederherstellung dor aufschieberden Wirkung 
gestellt hat.



Dlo Zulßsaigkoit lat euch nicht deshalb zu vomeinon, voll die 
Antrogsgogncrin zvlochenzoltllch dlo ongckündigto Ersatzvomnhao 
vorgcnommon hat, da das Studentenparlament die von 1ha verlang
ten Satzungsänderungen ln der gocotzton Frlat nicht beschossen 
hat. Dlo Verfügung von 4.4.1979 iot Voraussetzung für dlo Durch
führung dor Ersatzvomahno. Hit der Entscheidung Uber ihro Rocht- 
cüßigkeit steht oder füllt auch das orgriffeno Zwangsmittel.

Der An- rag Ist Jedoch unbegründet.

Eoi der ln diesen Auosotzuhgsverfahron gebotenen eumaariochon 
Überprüfung der Sach- und Rechtslage ergeben sich keine durch
greifenden Bedenken gegen die Rechtnüßigkoit der angefochtenen 
Verfügung von 4.4,1979.

’ Rechtsgrundlage für die angofochtono Maßnahno ist dlo Regelung 
'dos § 72 ln Vorbindung mit § 19 HHG. Danach wird die Rcchtsauf- 
olcht des Landes.unter der dlo Studentenschaft atoht, von Leiter 
dor Hochschule als Aufsichtsbehörde ausgeübt. In entsprechender 
Anwendung des £ 19 Abs. 3 HHG kann dor Leiter der Hochschule dann, 
wenn dlo Studentenschaft dlo ihr obliogenden Pflichten nicht er
füllt, an ordnen, daß sio innerhalb einer zu bcotiunnln nngoneoso- 
non Frl3t das Erforderliche vorenloßt. Er kann veitor, wenn die
ser Anordnung nicht Innerhalb dor festgesetzten Frist nachgokom- 
ccn wird, dlo notwendigen’ KaßnaJmen an ihrer Stoxlo v»roffen, ins
besondere auch dlo erforderlichen Vorschriften erlassen. Der Prü- 
oident dor Antragcgegnerln ist demnach grundnützlich oraüchtigt, 
in Vcgo dor Hochtcaufölcht llbor die Eroatzvornahno notvondigo 
Satzur.g3Ünderungon durchzufUhrcn, wonn sich das dafür zustündigo 
Organ der Studentenschaft, das Studentenparlament, weigert.

Zu den Aufgaben, dlo die Studentenschaft nach § 63 Abs. 1 HHQ im 
Rahmen dor gesetzlichen Bestimmungen solbstvervmltond ausübt, ge
hört nach § 66 auch die Erstellung einer Satzung. In dioaor sind

— 0 * .)

gomüß § 66 Abs. 4 Ziff. 1 HHG insbesondere nähere Bestimmungen 
Über dio-’Vahl dor Organe der Studentenschaft aufzunchmcn. Da nac 
§ 65 Abs, 3 S. 2 HHG bei den Yt'ahlen zum Studentenparlament und 
zum Fachschaftsrat die Regelung des § 15 At3. 1 S. 2 Ilalbs. 2 
entsprechend anzuwenden ist, muß dieso Bestimmung in die Satzun 
dor Studentenschaft Ubemommon werden. Damit cir.d aber auch 
gleichzeitig Regelungen Uber das VahlvCrvorfahren aufzunebnen, 
dio die Briefwahl im Sinne von § 15 Abs, 1 S. 2 Halts. 2 HHG 
vorcu3tetzon. Dies iot in dem hier zu entscheidenden Falle go- 
ochohcn, wobei oinlgo Kalo auch auf dio entsprcchondo Anwendung 
dor Vahlonlnung für dio Vahlen zum Konvent und zum Fachbereichs 
rht an der GHX Bezug genommen worden ist.

Sowohl gegen die Bestimmung dos § 15 Ab3., 1 S. 2 IIelb3 . 24 IC IG 
als auch gegen dio darauf gestützte Regelung des Wahlverfahrens 
bestehen von Seiten dar Kammer koino durchgreifenden Verfassung 
rochtlichen Bedenken. Hierdurch wird weder die kahlfrciheit 
noch das Wahlgeheimnis vorletzt. 2war hat das Bund 5 3verlas zun g s 
goricht in seiner Entschoidung vom 15.2.1967 Uber dio Vorfacsun. 
nüßigkeit dor Briofwahl (BVerfGE 21, 200) ausdrücklich auf die 
Einschränkung der Briofwahl durch die Bunde cvahlordnung (EVahlC 
hingewiesen und damit gerechtfertigt, daß durch dio Verpflichtu. 
zur Angabe von Gründen für die Teilnahme an der Briofcahl uni d- 
ron Glaubhaftmachung den besonderen Gofaixren für die Vahlfreiht 
und das Wahlgeheimnis bogegnet werdo. Aus diosar, die Valil zun 
Doutochon Bundestag betreffenden Entschoidung, vermag die Kamme 
Jedoch aus mehreren Gründen nicht die Verpflichtung utzruleiten, 
daß auch eine im univoroitüren Bereich zugolarscna Briofwahl ec 
falls nur unter den EinachrUnkungon dor BY'chlO möglich coi, Zum 
einen enthalten weder dio Wahlordnung für den Hessischen Landta* 
(§ 13 Aba, 2) noch dio Kcmmunalvahlordcung (§ 13 Abs. 2) eins Av 
zühlung von Gründen, dio für dio Erteilung eines VahlScheines, 
der wiederum Voraussetzung für dio Beteiligung an dor Briofwahl 
iot, geltend gemacht vordon können. Zun endoren ißt die Übermal-
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der ln J  J22rA ^ t ̂  Gründe, dio «5io Toilnahne
an der ßrlffrMl *Wbi*?<*T*i£«n, für Vohlon in univeraitüron Do- 
reich oiuiQ> ulSglloh* So ist dor Regelfall den § 22
A l z . 1-51jK?w 1i 2\ihlO (Abvcccnheit aus richtigen CxrncI) der Ur
laub.. Da« dio VeMon zur» Studentenparlament in der Regel 4 Vochon 
von Ende des Sonnerscn:) ater 3 ßtattfJuden oollcn (Ur. 7.2 dor 
Studcntcnccbaftcatzung) trifft der Regelfall des 0 22 Ab3. 1 
2i2f/ 1 EVahlO hier nicht z u . Unerheblich oind auch dio Regelun
gen des 5 22 Ziff. 2 (Wohnung s v/echcc 1 in einen anderer* Vchlbo- 
zirh) und Ziff. 5 coveit darin auf berufliche» Cründo oder hohes 
Alter abgoctellt vird. Von Bedeutung sind allenfallo die Ciünde, 
die eich auf Krankheit odor den körperlichen Zuotand eines Wahl
berechtigten beziehen.

Letztlich entscheidend ist für die Kanxaor dio Berücksichtigung 
der in univorcittrcn Bereicht geltenden Besonderheiten. So hat 
die Mohrzahl der an einer Universität Studierenden nicht den 
Studienort colbot als 1. Vohnort, oondom don Ort an den dio Fa« 
Dllio lobt. Dio allen Studierenden zustohondo Freiheit, ihr Stu- 
diun Eclbctverantvcrtlich durchzuführen und dazu auch zu ent
scheiden, vclcho Lehrveranstaltungen oio besuchen vollen odor 
nicht, führt dazu, daß sich vlolo Studcnton gegen Endo olnoa So«  ̂
nesters nicht na Irr an Studioncrt oufhalton, voll cio entweder da
von cusgehon, bereits ausreichende Leistungon erbracht zu hnbon 
c.der dioso auch an ihren 1. Wohnsitz erbringen zu können. Dio 
erfahrungsgemäß goringo Wahlbeteiligung an Wahlen zu den Organon 
dcr'studcntcnsdnft tat in dor Vahlenthaltung dieses Porsonon- 
Kreicea sicherlich eine Ursache. Mit dor Vorsendung der Brief- 
vahluutcrlogen, ohne daß es dazu als eines besonderen Antrages 
unter Angabe von Gründen bedarf, verden nunnohr auch diejenigen 
<n di0 Lago versotzt, ihre Stimme abzugeben, die sich zur Zoit 
^0r Kahl nicht rohr an Studienort oufhalten, ohne dafür einen 
'«chtigen Grund in Ginne von § 22 Abs. 1 Ur, BV.'rhlO ant'eben zu 

I j i r l o n . Dieses Ziel wird auch dea CoootZEeber voreoochvebt heben,

.Trr„~**r*'<*-'rrvvr 1?*~" “« 1 .-n..»T>wr

als or die entsprechend® Anwendung de» 5 ^3 Aba. 1 S. 2 Halbs»
2 inra auf Vohlon zua Studentenparlament und den Fachschaftorüten 
norniort hat.

Ia übrigen ist ea den Studierenden freigeotollt, ob eie en der 
Urher.vahl teilnehnen oder ihi'Q Stirne durch Eric fvahl •u-*-1

. Einleitung den Wahlgeheimnisses iot ihnen zvden eelfcst überlassen 
Dio Regelungen Uber des Kohlverfahren garantieren auch, daß das 
Wahlgeheimnis gewahrt bleibt.

Soveit dio Antragstellorin sich uit ihren Antrag auch dagegen 
vendet, daß dio Fachschaftsvollvercannlung &l s  oberstes Beschlies 
senden Organ einer Fachschaft zu otreichen i3t, hat die 
auch hiergegen koino Bedenken, veil das !C:3 io § 65 Abs.--*hßb~ 

ochlioßcnd geregelt hat, daß des Organ der Fachschaft der^-a-h- 
schaftsrat iot. Für die Fachßchaftsvollversotalung als Organ ist 
doolialb ko in Raun mehr.

Nach alledem ist dor Antrag abzulehnen,

Dio Kostonentccheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VvGO, die Fsst- 
cotzung dos Streitwertes auf-den Regelungen der §§ 15» 23 C yJZ,

..... — ■T" Tntr
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Rechts ml ttolbele hrung

Gegen diesen Eeschluß steht den Beteiligten die Be
schwerde an den Hessischen Verwaltungsgerichtshof in 
Kessel zu. Soweit sie sich gegen die Festsetzung des 
Streitwertes richtet, ist sie Jedoch nur zulässig, wenn 
der Wert des Beschwerdegegenstandes 100,—  DM-Uber
steigt.
Die Beschwerde ist bei den Verwaltungsgericht in Kassel, 
Brüder-Criaa-Plotz 3, schriftlich oder zur Nieder
schrift des Ur'.undsbeauten der Geschäftsstelle einzu
legen, und zwar
a) soweit sie sich gegen die Entscheidung Uber den 

Antrag richtet, innerhalb von zwei Wochen nach
Bekanntgabe der Entscheidung,
und

b) soweit sie sich gegen die Festsetzung des Streit
wertes richtet, innerhalb von sechs Monaten, 
nachdea die Entscheidung über den Antrag Rechts
kraft erlangt oder sich das Verfahren anderweitig 
erledigt hat.

m

gcz. Scliauaburg gez. Dr. Müller goz. Töpfer


